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Zweite, Verordnung* 
über das Lotswesen

vom 27. November 1968
Zur Änderung der Verordnung vom 28. Oktober 1966 

über das Lotswesen (GBl. II S. 889) wird folgendes ver
ordnet: g ^

Der § 3 Abs. 1 Büchst, а erhält folgende Fassung:
,,a) im Lotsrevier Stralsund alle Schiffe, unabhängig 

von ihrer Größe, in den Lotsrevieren Wismar 
und Rostock Schiffe ab 100 BRT, Fischereifahr
zeuge jedoch ab 150 BRT, bei Verholungen in 
den Seehäfen Schiffe ab 400 BRT.“

§2
Der § 3 Abs. 2 erhält einen neuen Buchst, d mit 

folgendem Wortlaut:
,,d) Eisenbahnfährschiffe, Schiffe des VEB Lotsen-, 

Bugsier- und Bergungsdienst, des VEB Deut
sche Seebaggerei, des VEB Fahrgastschiffahrt, 
des VEB Minol, Binnenschiffe, die im Binnen
schiffsregister der Deutschen Demokratischen 
Republik eingetragen sind, und Sportboote.“

§3
Der §8 Abs. 1 wird durch folgenden Satz ergänzt: 

„Der Leiter des Seefahrtsamtes der Deutschen 
Demokratischen Republik ist befugt, in be
gründeten Fällen Ausnahmen vom Buchst, b zu
zulassen.“ - ,§ 4

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1969 in Kraft.
Berlin, den 27. November 1968

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

S t о p h 
Vorsitzender

Der Minister für Verkehrswesen 
Dr. K r a m e r

* (1.) VO vom 28. Oktober 1966 (GBl. II Nr. 141 S. 889)

Fünfzehnte Verordnung* 
über staatliche Auszeichnungen

vom 4. Dezember 1968

Zur Änderung von Bestimmungen über die Verlei
hung staatlicher Auszeichnungen wird folgendes ver
ordnet :

§1
(1) Für die Verleihung der „Rettungsmedaille“ gilt

die Neufassung der Ordnung über die Verleihung (An
lage). I

(2) Die Ordnung über die Verleihung der „Rettungs
medaille“ (Anlage der Verordnung vom 22. Januar 1959 
über die Bestätigung der Ordnungen über die Verlei
hung von staatlichen Auszeichnungen (GBl. I S. 181) 
wird aufgehoben.

§2
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1969 in Kraft.

Berlin, den 4. Dezember 1968
Der Ministerrat 

der Deutschen Demokratischen Republik
S t о p h 

Vorsitzender

• 14. VO vom 17. Juli 1968 (GBl. П Nr. 107 S. 843)

Anlage
zu vorstehender Fünfzehnter Verordnung

Ordnung
über

die Verleihung der „Rettungsmedaille“

§1
(1) Die „Rettungsmedaille“ ist eine staatliche Aus

zeichnung.
(2) Der Ausgezeichnete führt die Bezeichnung „Trä

ger der Rettungsmedaille“.


